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Sachverhalt und Antr&ge 

Die europaische Patentanineldung Nr. 85 306 755.1 

(VerOffentlichungsnuxnmer 0 176 338) wurde durch eine 

Entscheidung der PrQfungsabteilung zuruckgewiesen. 

Die ZurQckweisung wurde damit begrundet, dag der am 

25. April 1989 eingereichte Anspruch 1 Mangel in bezug 

auf die Artikel 84 und 123 (2) EPU aüfziësê und seinem 

sachlichen Inhalt im Hinblick auf die Dokuxnente: 

Dl: 	GB-A-2 069 153, 

D2: 	GB-A-2 046 925 

und den aligemein bekannten Stand der Technik die 

aufgrund von Artikel 52 (1) und 56 EPU erforderliche 

erfinderische Ttigkeit fehie. Es sei naheliegend, in dem 

"electricity meter" gem&g Dokurnent Dl die Ereignis-

kodierung mit Hilfe des Monats und des fortlaufenden 

Monatstages durch die aus Dokurnent D2 bekannte Ereignis- 

kodierung mit Hilfe des fortlaufenden Jahrestages zu 

ersetzen und den "computer" des "electricity meters" 

gem&g Dokument Dl dazu zu benutzen, urn mit Hilfe von in 

der vorliegenden Beschreibung, Seite 5, Zeilen 12 bis 14 

als allgemein bekannt bezeichneten Algoritbmen das Daturn 

eines Ereignisses (z. B. eines Jahreszeitenwechsels oder 

eines Feiertages) zu berechnen. Dabei sei es eine übliche 

Praxis, einen Algoritbmus zu wählen, der den kleinsten 

Speicherplatz erfordert. 

Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdefuhrerin 

Beschwerde eingelegt, wobei sie die Anderung der 

Verfahrenssprache von Englisch in Deutsch beantragte. Mit 

ihrer BeschwerdebegrQndung legte die BeschwerdefQhrerin 

einen neuen Anspruch 1 vor, urn den Kern der Erfindung, 

die besondere Kodierung in Form eines "cyclic event date 
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identifier" klarer zum Ausdruck zu bringen. Dieser 

geänderte Anspruch 1 sei neu und weise aus folgenden 

GrUnden eine erfinderische Tãtigkeit auf. 

In dem "electricity meter" gernaE Dokument Dl werde 

ein Ereignisdatum nicht aus einem "cyclic event date 

identifier" über mehrere Jahre hinweg berechnet 

sondern ka1endermig sequentiell aus einer zweiten 

Datei ausgelesen und dire'kt - m±t- Istzeitwerten 

gleichen Formats aus einer ersten Datei verglichen. 

Die in der Patentbeschreibung, Seite 5, Zeilen 12 bis 

14 angesprochenen Algorithmen wãren nur in der Lage, 

aus einer Pulsfolge die Istzeit und das tatsachliche 

Datum unter Berücksichtigung von Schaltjahren zu 

berechnen, aber nicht jãhrlich mit unterschiedlichem 

Datum wiederkehrende Feiertage. Diese hãtten bisher 

stets mit Hilfe einer zustzlichen Datei in 

Kalenderform berucksichtigt werden müssen, die die 

expliziten Feiertagsdaten des jeweiligen Jahres für 

eine vorgegebene Anzahl von Jahren enthalte. 

Dokument D2 of fenbare einen programmierbaren 

"electricity meter", in dem die Daturnskodierung und 

die Vergleichsmethode der Istzeit mit einem 

Ereignisdatum &hnlich sei wie in Dokument Dl. 

Den Dokumenten Dl und D2 sei kein Hinweis auf die 

erfindungsgemãie Speicherplatz sparende Kodierung in 

einem Format zu entnehrnen, das von dem der Istzeit 

abweiche. Die erfindungswesentlichen Unterscheidungs-

merkmale lagen also in der Verwendung einer einzigen 

Kodierung, d. h. eines einzigen "cyclic event date 

identifier", für jedes Ereignis unabhangig von der 

Anzahl von Jahren, für die das Gerät vorprograrnmiert 

sei. Dieser "cyclic event date identifier" umfasse 

für jedes Ereignis folgende Informationen: einen 

speziellen Jahrestag und einen speziellen Wochentag 
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sowie einen Berechnungshinweis für den "computer", ob 

das Ereignis an dem speziellen Jahrestag selbst oder 

an dem speziellen Wochentag stattfindet, der auf den 

speziellen Jahrestag folgt. Aus diesem "cyclic event 

date identifier" berechne der "computer" erst den 

tatschlichen Jahrestag des Ereignisses in dem 

jeweiligen Jahr, der dann mit dem aktuellen kalender-

mâJigen Jahrestag verglichen werde. 

IV. 	In einer Antwort auf einen Bescheid der Kammer gemà 

Artikel 110 (2) EN), in dem die Kainmer im einzelnen ihre 

vorlufige Auffassung darlegte, weiche weiteren 

Anderungen erforderlich seien, urn Artikel 84 und 123 (2) 

EPU sowie Regein 35 (13) und 27 (1) b) und c) EPU zu 

genugen, beantragt die Beschwerdeführerin nunmehr, em 

europàisches Patent aufgrund folgender Unterlagen zu 

erteilen: 

Patentanspruche: 1 bis 6, eingegangen am 4. August 1993 

mit Schreiben vom 2. August 1993 und 

mit den am 26. August 1993 beantragten 

Anderungen in Anspruch 1, 2, 4 und 5; 

Beschreibung: 	Seiten 1 bis 4, 7 bis 10, 14 bis 16, 27 

und 28, eingegangen am 4. August 1993 

mit Schreiben vom 2. August 1993 und 

mit der am 26. August 1993 beantragten 

Anderung auf Seite 2, Zeile 1; 

Seiten 5, 6, 11 bis 13, 17 bis 26, 29 

und 30, Zeilen 1 bis 3 gemf EP-Al- 

0 176 338 

Zeichnungen: 	Blatt 1/1 und 1/2 gema1 EP-Al- 

0 176 338. 

Hilfsweise beantragt sie rnUndliche Verhandlung. 
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V. 	Der nunmehr geltende Patentanspruch 1 hat folgenden 

Wortlaut: 

"1. An electricity meter comprising: 

a computer (U4), 

means (U6, U7, U8) for providing a series of pulses, said 

series of pulses having a preselected frequency, said 

providing means being operatively connected to said 

computer for updating curreiitcalender data, 

means (U5) for storing information of a plurality of 

cyclic events occuring once a year; 

characterized by: 

said storing means (U5) storing information applicable in 

identifying a specific actual event date by one cyclic 

event date identifier (50) regardless of the number of 

years for which the electricity meter is programmed, 

each cyclic event date identifier comprising information 

relating to one particular day of the year (52) and to 

one particular day of the week (56), and a value (56), 

which informs the computer (U4), whether the specific 

cyclic event is to occur on said particular day of the 

year or on said particular day of the week following that 

particular day of the year, 

means for calculating from each cyclic event date 

identifier the actual day of the year on which the 

corresponding cyclic event occurs, and 

means for comparing the current calendar day of the year 

with each calculated day of the year of a single specific 

cyclic event, one at a time." 

AnsprUche 2 bis 6 hangen von Anspruch 1 ab. 
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Ent scheidungsgr(inde 

1. 	Der nurunehr gultige Anspruch 1 umfa1t Merkmale des 

ursprunglichen Anspruchs 1 sowie insbesondere gegenUber 

der zurQckgewiesenen Fassung des Anspruchs 1 folgende 

Merkrnale: 

the pulses are connected to the computer "for 

updating current calendar datá" gethäJ der 

ursprunglichen Beschreibung, Seite 12, Zeilen 1 bis 

7; 

the means for storing store a plurality of "cyclic" 

events "occuring once in a year" gemag der 

ursprunglichen Beschreibung Seite 7, Zeilen 14 bis 

33; 

C) for each of these events "one cyclic event date 

identifier" is stored gemE der ursprunglichen 

Beschreibung Seite 6, Zeile 35 bis Seite 7, Zeile 5; 

each cyclic event date identifier comprises 

"information relating to one particular day of the 

year and to one particular day of the week and a 

value" gem&S 52, 56 and 54 in Fig. 2, whereby the 

value "informs the computer whether the specific 

cyclic event is to occur on said (stored) particular 

day of the year or on said (stored) particular day of 

the week following that particular (stored) day of 

the year" gemäi der ursprunglichen Beschreibung, 

Seite 7, Zeilen 34 bis 37; und 

"means for calculating from each cyclic event date 

identifier the actual day of the year on which the 

corresponding cyclic event occurs" gem.&Z den 

Funktionseinheitefl US, 18, U4 in Fig. 1 nebst dazu-

gehoriger Beschreibung und Tabelle III auf Seite 19. 
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Darnit entspricht der nunmehr gultige Anspruch 1 den 

Erfordernissen des Artikels 123 (2) EPU. Die Kammer hat 

sich davon Qberzeugt, da1! auch die Anderungen in den 

abhngigen Anspruchen und in der Beschreibung diesern 

Artikel genugen. 

Aufgrund der nunmehr in den Anspruch 1 aufgenommenen 

Amneldungsmerkmale a) bis e) gemag dem vorstehenden 

Absatz 1 bringt der Wortlaut des -  genderten Anspruchs 1 

das von der BeschwerdefUhrerin gemaf, Absatz 111-c) 

vorgetragene erfindungsgernae Kodierungsprinzip nach 

Auffassung der Kammer im Sinne des Artikels 84 EPU 

deutlich zuxn Ausdruck. 

Der geltende Anspruch 1 umfait eine Mischung aus 

technischen und nicht-technischen Merkmalen, die 

miteinander zur LOsung einer technischen Aufgabe 

- Einsparung von Speicherplatz - zusammenwirken. Er ist 

somit im Hinblick auf Artikel 52 (2) c) EPU patentierbar; 

vgl. auch die Entscheidung T 158/88, AB1. EPA 1991, 566. 

Die Dokumente Dl und D2, auf die der europaische 

Recherchenbericht beschränkt ist, of fenbaren kein 

"electricity meter" mit den im kennzeichnenden Teil des 

Anspruchs 1 beanspruchten Mittein zur Berechnung des 

Datuins eines Ereignisses (z. B. eines Feiertages) aus 

einer jahresunabhangigen Kodierung (cyclic event date 

identifier) sondern speichern das Rechenergebnis, d. h. 

das kalendermãJ,ige Datum des Ereignisses. Der Gegenstand 

des Anspruchs 1 ist somit neu im Sinne des Artikels 54 

EPU. 

Erfinderische Tatigkeit 

5.1 	Ausgehend vom Stand der Technik gemãJ, Dokuxnent Dl liegt 

der vorliegenden Erfindung objektiv die Aufgabe zugrunde, 

für die Rechnungserstellung bei zeitlich variablen 
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Stromverbrauchstarjfen einen E1ektrizitätszh1er zu 

schaffen, in dem für die Speicherung derjenigen 

tarifrelevanten Ereignisse, die sich jährlich stets am 

gleichen Datum oder am gleichen Wochentag der gleichen 

Woche des Jahres wiederholen, weniger Speicherplatz 

benOtigt wird als bei konventionellen Gerten; vgl. auch 

die ursprüngliche Beschreibung Seite 2, Zeilen 22 bis 29. 

	

5.2 	Diese Aufgabe wird gemag demkiinze±cbnenden - Tei1 des 

Anspruchs 1 dadurch gelost, dag die konventionelle 

explizite Datuxnsliste der vorgenannten Ereignisse für 

einen Zeitraum von vier Jahren (vgl. Dokument Dl, 

Seite 3, Zeilen 18, 19) ersetzt wird durch eine jahres- 

unabhngige Liste einer Ereigniskodierung aus einern 

Jahrestag, einem Wochentag und einem Steuerbefehl an den 

Rechner, entweder den gespeicherten Jahrestag selbst oder 

die von ibm zu bestimmende Jahrestagszahl des 

gespeicherten Wochentages, der dem gespeicherten Jahres-

tag folgt, mit der aktuellen Jahrestagszahl zu 

vergleichen, die der Rechner aus einem Impulsgeber 

vorgegebener Frequenz erstellt. 

	

5.3 	Der Zähler gem&Z Dokument Dl speichert im Kalender-ROM 33 

(vgl. Fig. 1 des Dokuments Dl gemA9 Dokument Dl, Seite 2, 

Zeilen 20 bis 22; Seite 3, Zeilen 13 bis 19; und Seite 4, 

Zeilen 9 bis 13) die tarifrelevanten Ereignisse mit ihrem 

expliziten Jahresdatum in ka1endermiger Reihenfolge 

Uber mehrere Jahre hinweg. Diese sogerxannte zweite Datei 

(file X2) wird im Rechner (15 in Fig. 1 oder 35 in Fig. 3 

wàhrend der Subroutine 278 in Fig. 7B gem&Z Seite 10, 

Zeilen 27 bis 45) ohne Formatanderung mit der Istzeit 

einer ersten Datei (file Xl) verglichen. Das Vergleichs- 

ergebnis dient zur Ansteuerung des Registers mit der 

zustàndigen Tarifeinheit; vgl. die Register 13 und 14 in 

Fig. 1 sowie Seite 4, Zeilen 14 bis 20. 
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5.4 	Der Zh1er gem&Z Dokument D2 speichert in RAM 46 (vgl. 

Fig. 1 und Fig. 2 gemag Seite 6, Zeilen 23 bis 36) unter 

anderem Qber ein Jahr hinweg die Zeiten und Ijatumsangaben 

mit einer Information, die den jeweils anzuwendenden 

Tarif erkennen 1ãit. Diese gespeicherte Information wird 

durch Vergleich mit Istzeitwerten in der Kontroll-Logik 

32 periodisch abgefragt. Stellt die Logik 32 eine 

Tarifanderung fest, so leitet sie die jeweils 

erforderliche Umschaltung ein: ---- 

	

5.5 	Eine ka1endermäJig kontinuierliche Speicherung des zu 

jedem Zeitabschnitt eines Jahres anzuwendenden Tarif s wie 

in Dokument D2 gibt dem Fachrnann keine Anregung, von der 

ka1endermafigen Speicherung von Ereignissen Uber mehrere 

Jahre hinweg in Dokument Dl abzugehen und sie - soweit 

mOglich - in Form einer jahresunabhangigen Kodierung 

festzuhalten, und daraus ihr aktuelles Datum in dem 

aktuellen Jahr zu berechnen. Nach Auffassung der Karnrner 

Qbersteigt eine soiche Abnderung des nachstliegenden 

Standes der Technik auch die von einem Fachmann zu 

erwartende Arbeitsroutine. 

Die LOsung der technischen Aufgabe einer Speicherplatz-

ersparnis, macht den die Datenkodierung eines Computers 

betreffenden (d. h. den auf einen an sich nicht 

patentierbaren Gebiet liegenden) Beitrag zum Stand der 

Technik anders als in T 285/91 (unverOffentlicht) zu 

einem technischen Arbeitsmittel. Er wird damit zum Inhalt 

einer technischen Lehre, die bei der Beurteilung der 

erfinderischen Tatigkeit zu berQcksichtigen ist. 

	

5.6 	Aus der Anmeldungsbeschreibung, Seite 5, Zeilen 1 bis 22 

geht hervor, dag die auf Seite 5, Zeile 13 als bekannt 

bezeichneten Algorithmen aus einer periodischen Pulsfolge 

eine Schaltjahre berQcksichtigende Istzeit errechnen. 

Eine derartige Rechenvorschrift legt keine Kodierung 

eines Ereignisses nahe, die aus Informationen zusammen- 
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gesetzt ist, die einen Jahrestag, einen Wochentag und 

einen Steuerbefehl umfassen, der dem Rechner angibt, ob 

der gespeicherte Jahrestag oder der gespeicherte Wochen-

tag, der auf den gespeicherten Jahrestag folgt, das Datum 

dieses Ereignisses darstelit. 

5.7 	Der Gegenstand des Anspruchs 1 beruht aus den in 

Absatz 5.1 bis 5.6 genannten Gründen auf einer 

erfinderischen Tatigkeit im Sinne des Art -ikels 56 EPU. 

Wie vorstehend im einzelnen dargelegt, ist Anspruch 1 

gem&S Artikel 52 (1) EPU gewãhrbar. Die PatentansprUche 2 

bis 6 sind auf besondere Ausgestaltungen der Vorrichtung 

nach Anspruch 1 gerichtet und deshaib ebenfalls 

gewhrbar. 

Da dem Hauptantrag der Beschwerdefiihrerin stattgegeben 

wird, ist ihr Hilfsantrag auf mündliche Verhandlung 

rechtlich gegenstandsios. 

Entscheidungaformel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Die Sache wird an die erste Instanz mit der Auflage 

zuruckverwiesen, ein europaisches Patent auf der 

Grundlage folgender Unterlagen zu erteilen: 

Ansprüche: 	1 bis 6, eingegangen am 4. August 1993 

mit den am 26. August 1993 beantragten 

Anderungen in Anspruch 1, 2, 4 und 5; 

1694.D 
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Beschreibung: Seiten 1 bis 4, 7 bis 10, 14 bis 16, 27 

und 28, eingegangen am 24. August 1993 

mit der am 26. August 1993 beantragten 

Anderung auf Seite 2, Zeile 1; 

Seiten 5, 6, 11 bis 13, 17 bis 26, 29 und 

30, Zeilen 1 bis 3 gernai, EP-A1-0 176 338; 

Zeichnungen: 	Blatt 1/1 und - 1i-2 - gemEP'-Ai-0 176 338. 

Die Geschäftsstellenbeamtin: 	 Der Vorsitzende: 

M. Beer 	 G.D. Paterson 
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